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Unterlage für die 27. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (konstituierende Sitzung des 2. Senats, 
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TOP 6 WAHL EINES NICHTSTUDENTISCHEN MITGLIEDS FÜR DEN REGIONALRAT DES STUDENTENWERKS 
BRAUNSCHWEIG 

Bezug:  

 
 
Sachstand 
 
Die Satzung des Studentenwerks Braunschweig sieht die Bildung sog. „Regionalräte“ an den fünf Standorten, 
darunter auch Lüneburg, vor. Diesen Regionalräten gehören die jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder der Region 
sowie jeweils ein weitere studentisches und ein nichtsstudentisches Mitglied an. Das studentische Mitglied wird 
durch das Studierendenparlament, das nichtstudentische Mitglied durch den Senat gewählt. Der Regionalrat 
Lüneburg tagt i. d. R. einmal pro Semester. Die Amtszeit der Mitglieder des Regionalrats beträgt 2 Jahre. 
 

Der Senat wird um die Wahl eines Mitglieds sowie einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters für den Regionalrat 
Lüneburg des Studentenwerks Braunschweig gebeten.  
  
 
Anlagen 
 
Schreiben des Studentenwerks einschließlich Auszug aus der Satzung 
 






